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Vorwort

Wer sich mit Fragen der Nachfolgeplanung für größere und große Vermögen
beschäftigt, sei es im Zusammenhang mit der eigenen Vermögensnachfolge
oder als Berater, stößt zunehmend auf Fragen rund umKunstgegenstände.

Kunst hat Konjunktur. Gerade in andauernden Niedrigzinsphasen steigt die
Bedeutung jeglicher Sachwerte als Investment. Das gilt gleichermaßen für Ak-
tien, für Gold und für Immobilien. Trotz schwierigem Marktumfeld eilen die
Kurse und Preise von Höchststand zu Höchststand. Auch der Kunstmarkt ist in
den letzten Jahrzehnten gewachsen und gewachsen. Die Preise sind in vielen
Fällen deutlich gestiegen. Die Arbeiten einzelner Künstler haben dabei noch
einmal über dieMaßen „outperformed“.

Schon das Investment in Kunst begegnet besonderen Herausforderungen. Bei-
spielhaft seien nur schwierige, teils intransparente Marktmechanismen und
Schwierigkeiten bei der Bewertung und Realisierung vonWerten genannt.

Besonders sind auch die Fragestellungen, wenn sich Kunstgegenstände im
Nachlass befinden. Hohe Werte bei möglicherweise gleichzeitiger Illiquidität
der Kunstgegenstände und grundsätzlicher Unteilbarkeit bedürfen sorgfältiger
Beratung und Einbeziehung des Kunstnachlasses in die Gesamtnachfolgepla-
nung.

Unter den Betroffenen finden sich Investoren als reine Geldanleger. Aber auch
echte Liebhaber und Sammler können über die Zeit einen signifikanten Vermö-
gensteil in Kunstgegenständen erworben haben, auch wenn dieses möglicher-
weise gar nicht vorrangiges Ziel war.

Dieses Buch, bei dessen Erstellung mich Frau Maren Cremer-Röleke und Frau
Claudia Gardemann dankenswerterweise unterstützten, richtet sich an die
Sammler und Inhaber von Kunstgegenständen, aber auch an die Künstler,
Galeristen, Auktionatoren, Bankberater, Vermögensberater, Steuerberater und
Rechtsanwälte. Es soll helfen, die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen der Vermögensnachfolge einschließlich der Sondervorschriften für
Kunst darzustellen, um ein Gesamtkonzept auch und gerade unter Einbezie-
hung der Kunst zu entwickeln, das hilft, Streit zu vermeiden und Werte zu
erhalten.

Ein gelungenes Nachfolgekonzept ist eine Kunst – gerade wenn Kunst im Spiel
ist!

Bonn, im März 2021 Der Verfasser
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